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7. wer, wenn er aus öffentlichen Armenmitteln eine 
Unterstützung empfängt, sich aus Arbeitsscheu wei
gert, die ihm von der Behörde angewiesene, seinen 
Kräften angemessene Arbeit zu verrichten;

8. wer nach Verlust seines bisherigen Unterkommens 
binnen der ihm von der zuständigen Behörde be
stimmten Frist sich kein anderweitiges Unterkommen 
verschafft hat und auch nicht nach weisen kann, daß 
er solches der von ihm angewandten Bemühungen 
ungeachtet nicht vermocht habe;

9. wer Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende 
Personen, welche seiner Aufsicht untergeben sind und 
zu seiner Hausgenossenschaft gehören, von der Be
gehung von Diebstählen, sowie von der Begehung 
strafbarer Verletzungen der Zoll- oder Steuergesetze, 
oder der Gesetze zum Schutze der Forsten, der Feld
früchte, der Jagd oder der Fischerei abzuhalten unter
läßt. Die Vorschriften dieser Gesetze über die Haft
barkeit für die den Täter betreffenden Geldstrafen 
oder anderen Geldleistungen werden hierdurch nicht 
berührt.
(2) In den Fällen der Nr. 9 kann statt der Haft auf 

Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig D-Mark erkannt 
werden.

§ 362
Die nach Vorschrift des § 361 Nr. 3 bis 8 Verurteilten 

können zu Arbeiten, welche ihren Fähigkeiten und Ver
hältnissen angemessen sind, innerhalb und, sofern sie 
von anderen freien Arbeitern getrennt gehalten werden, 
auch außerhalb der Strafanstalt angehalten werden.


